
Stadt Zürich
Gemeinderat

G R  Nr. 2021/ 474

01. Dezember 2021

von Hans Jörg Käppeli (SP)
und Markus Knauss (Grüne)

Motion

Der Stadtrat wird beauftragt, dem Gemeinderat eine kreditschaffende Weisung für die Projektie
rung eines direkten Zugangs (Rampe) von der Velovorzugsroute Mühlebachstrasse in das
2. Untergeschoss der Veloabstellanlage im Haus zum Falken zu unterbreiten.

Begründung:
Die AXA startet im 1. Quartal 2022 mit dem Bau des Hauses zum Falken mit der integrierten
Velostation in den Untergeschossen.
Der Zugang zur Velostation erfolgt aus allen Richtungen im Erdgeschoss. Die Zufahrten kon
zentrieren sich damit an der engsten Stelle des ohnehin sehr stark frequentierten Stadelhofer-
platzes/Kreuzbühlstrasse. Die Komplexität und die Konflikte zwischen Zufussgehenden, Velo
fahrenden, ÖV und MIV werden zunehmen.
Mit der Velovorzugsroute in der Mühlebachstrasse steigt das Bedürfnis für einen direkten Zu
gang zur Velostation. Deshalb sollte beim Dreieck Mühlebachpärkli eine Rampe in das 2. Unter
geschoss mit Unterquerung der Kreuzbühlstrasse/Tramgleise erstellt werden.
Damit kann der Stadelhoferplatz wirksam von einem Teil des Veloverkehrs entlastet und die Si
cherheit aller Verkehrsteilnehmenden substanziell verbessert werden.
Im Rahmen der Beratung des Gestaltungsplanes wurde 2017 (I!) die Planung des direkten Zu
gangs versprochen. Bisher sind jedoch keinerlei Planungen erfolgt. Der Zugang wird nur noch
unverbindlich und langfristig erwogen. Ein späterer Bau ist aber nicht mehr möglich, wenn nicht
jetzt im Rahmen des Baus des Hauses zum Falken mit der Veloabstellanlage die Umsetzung
geplant wird. Aufgrund dieser Planung sind mindestens bauliche Vorkehrungen (Vorinvestitio
nen) zu realisieren, falls die Umsetzung des Zugangs später erfolgt. Dies anlog einem Zugang
der SBB zur Passage
Die Zugangsrampe ist ein eigenständiges städtisches Projekt, das unabhängig vom Haus zum
Falken realisiert werden kann.
Sie SBB plant einen zusätzlicher Zugang zur Passage und Zugang zum künftigen 4. Gleis. Die
Umsetzung erfolgt aber erst ca. 2035. Für diesen möglichen Zugang wurden Vorinvestitionen
gesprochen.
Der Stadtrat hat am 09.12.2020 einen Objektkredit für die Velostation zu Lasten des Rahmenk
redits Velo gesprochen unter Umgehung der materiellen Einflussnahme durch den Gemeinde
rat.
Die Dringlichkeit ist gegeben, weil mit dem Bau des Veloabstellanlage im Haus zum Falken
bereits 2022 begonnen wird.
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